
WS DHS о001 - 258/88 
1. Austauschblatt

j  B S t U  

I 0 0 0 4 8 5
485

9. Strafprozessuale Verdachtshinweisprüf ur igen bieten günst i

ge Mögl ichkeiten der Off iz ial is ierung inoff iz iel ler Be

weismit tel .  Dabei können vorl iegende inoff iz iel le Beweis

mit tel  sowohl im Zusammenhang mit  der Gestal tung eines An

lasses im Sinne des § 92 StPO als auch durch einzelne straf

prozessuale Prüfungshandlungen off iz ial is iert  werden.

Die Off iz ial is ierung stel l t  stets eine kompliz ierte Auf

gabe für die hieran betei l igten Diensteinheiten des MfS 

dar,  deren Lösung sowohl die Konkret is ierung der pol i t isch

operat iven einschl ießl ich untersuchungsmäßigen Zielstel

lungen. als auch den Verlauf der weiteren Bearbeitung beein

f lussen kann. Die Gewährleistung von Konspirat ion und Ge

heimhaltung ist  unabdingbarer Bestandtei l  jeder Off iz ial i -  

s ierungsvariante. Durch die konkrete Gestal tung jeder Off i -  

z ial is ierung ist  ein wirksamer Schutz unserer inoff iz iel len 

Kräfte, Mit tel  und Methoden zu sichern. In jedem konkreten 

Einzelfal l  ist  nicht nur die recht l iche Zulässigkeit  der 

jewei l igen Maßnahmen glaubhaft  zu begründen, sondern auch 

gleichzeit ig muß verhindert  werden, daß der Verdächt ige 

oder andere Personen die inoff iz iel len Maßnahmen durch

schauen.

Bei der Gestal tung von Anlässen haben sich unter Berück

sicht igung des Umfang, der Konkretheit ,  des Charakters 

und des Inhalts der erarbeiteten inoff iz iel len Informa

t ionen und Beweismit tel  sowie der hieraus im einzelnen 

result ierenden pol i t isch-operat iven einschl ießl ich unter

suchungsmäßigen Zielstel lungen folgende zwei Hauptwege 

bewährt:

1. Durch die Wandlung bzw. Ersetzung erarbeiteter in

off iz iel ler Beweismit tel  werden unmittelbar Ver

dachtshinweise begründet,  die in der Form eines An

lasses im Sinne des § 92 StPO durch Durchführung der 

Verdachtshinweisprüfung durch die Untersuchungsorgane 

des MfS begründen.


